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Vorwort der Herausgeber 

Die Reihe «Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte» wurde 1943 von 
Günther Franz und Friedrich Lütge im Verlag Gustav Fischer, damals Jena, 
begründet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs führten die beiden Heraus-
geber gemeinsam mit Wilhelm Abel die Reihe im gleichen Verlag in Stuttgart fort. 
Nach den zwei im Krieg verlegten Bänden konnten bis 1980 weitere 30 Bände 
erscheinen, die nach dem Tod Friedrich Lütges (1968) von Wilhelm Abel und 
Günther Franz als Herausgebern betreut wurden. 

Nach einer mehrjährigen Unterbrechung - Wilhelm Abel war mittlerweile 
verstorben - veranlaßte Günther Franz den Verlag, die Reihe unter der 
Mitherausgeberschaft von Peter Blickle weiterzuführen. Dies nicht zuletzt 
deswegen, weil die Agrargeschichte, wenn auch unter anderen thematischen 
Schwerpunkten, im europäischen und internationalen Rahmen neue Bedeutung 
gewann: «Peasant society», Alltag und bäuerlicher Widerstand sind dafür drei 
signifikante Beispiele, die stellvertretend für andere Forschungsschwerpunkte 
stehen können. Der deutschen Forschung würde, soweit sie sich an diesem 
Diskurs beteiligt - und sie tut es in nicht ganz unerheblichem Maße - , ein 
thematisch ausgerichtetes Publikationsforum fehlen, wenn es die «Quellen und 
Forschungen zur Agrargeschichte» nicht gäbe. Sie zu reaktivieren geschieht in 
der Absicht, einer gleichermaßen traditionsreichen wie neuen Forschungsrich-
tung in Mitteleuropa eine «Behausung» zu bieten und eine international 
anerkannte Plattform zu sichern. 

Herausgeber und Verlag 





Vorwort 

Die Arbeit wurde 1985 von der Philosophisch-historischen Fakultät der Univer-
sität Bern als Dissertation angenommen. Sie wurde für den Druck überarbeitet. 
Freundlicherweise haben die Fakultät, die Karl-Jaberg-Stiftung in Bern, die 
Stiftung der Württembergischen Hypothekenbank für Kunst und Wissenschaft 
und die Stadt Kempten (Allgäu) Druckkostenzuschüsse zur Verfügung gestellt. 
Ich danke Prof. Dr. Günther Franz für die Aufnahme in die von ihm 
herausgegebene Reihe, Prof. Dr. Knut Schulz für seine Unterstützung, vor allem 
aber Prof. Dr. Peter Blickle, der mir das Thema seinerzeit vorgeschlagen und die 
Untersuchung kritisch begleitet hat, dessen Forschungen meine Vorstellung von 
der Feudalgesellschaft stark geprägt haben. 



Nun gibt sich die frag.. . , ob wir unseres gnedigisten fürsten und 
herrn höchst schedlich und unnutzliches bauen zu entgelten haben 
und ob wir von rechtswegen zu solichen weiteren unerschwing-
lichen beytragen an baren gelt und zu denen schweren nicht 
schuldigen frohndiensten kinden genötigt werden? 

(Die Untertanen Fürststift Kemptens) 

Es hätten jah die hern geistliche so grose und kostbare closter zu 
bauen nicht nötig. 

(Untertanen Kloster Schwarzachs) 
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Einleitung 

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann sich in Deutschland unter 
italienischen und französischen Einflüssen eine Barockkultur zu entfalten, die 
sich von ihren Hauptzentren Österreich, Süd- und Südwestdeutschland bis nach 
Sachsen und Preußen erstreckte. Die Landesfürsten bauten ihre Residenzstädte 
um oder ließen, angelehnt an neue Residenzschlösser, ganze Stadtanlagen nach 
barockem Muster ausführen. Aber auch jeder kleine Territorialherr, ob adlig 
oder geistlich, strebte nach barocker Repräsentation in einem Palais, einer 
Schloß- oder Klosteranlage. Damit war der Rahmen geschaffen für ein aufwendi-
ges Hofleben, Jagden, Feste, Opern usw. 

Die Ergebnisse dieser Bautätigkeit sind heute noch überall zu betrachten. 
Angesichts der außerordentlichen Pracht und reichen Verschwendung drängt 
sich die Frage auf, wie das alles bezahlt worden ist. Die Landes- und Territorial-
herren mußten allem Anschein nach erhebliche Mittel aufwenden, um die 
Schlösser, Klöster und Kirchen errichten und ausstatten zu können. Hinzu 
kommt, daß die ökonomische Leistungsfähigkeit Deutschlands im ausgehenden 
17. und beginnenden 18. Jahrhundert, verglichen mit seinen westeuropäischen 
Nachbarn, als nicht sehr hoch anzusetzen ist. Kaum von den Folgen des 
Dreißigjährigen Krieges erholt, setzt jedoch diese rege Bautätigkeit ein. 

Wo kam das Geld her? Doch wohl von niemand anderem als den Untertanen 
dieser Herrschaften. Es fragt sich, ob der Barockbau nicht Folgen für die 
wirtschaftliche Lage der Bevölkerung haben mußte. Wurden die Baukosten auf 
irgendeine Weise auf die Untertanen abgewälzt? War der Barockbau ohne eine 
erhebliche Zusatzbelastung der Bauern über die Erhöhung von Abgaben, 
Steuern und Diensten überhaupt möglich? Wenn nicht, konnte eine solche 
Extrabelastung verkraftet werden und wurde sie bereitwillig und widerspruchs-
los getragen? 

Diese Fragen drängen sich auf. Sie resultieren aus dem gedanklichen Wider-
spruch zwischen der großen Prachtentfaltung und den wirtschaftlich dürftigen 
Verhältnissen. Die Antworten liegen nahe. Sie gehen auf die Annahme einer 
Höherbelastung der Bauern. Und daher fragt man sich um so mehr, ob die 
Untertanen bereit waren, die Ansprüche ihrer Obrigkeiten ohne weiteres zu 
erfüllen, oder ob es Unmut, Protest und Widerstand gab. Kam es in Zusammen-
hang mit dem Barockbau zu Beschwerden, Prozessen, Verweigerungen, offenem 
Widerstand? 

Versucht man aber, die Themenstellung zu präzisieren, so erweisen sich 
Antworten doch als schwieriger: Auf welche Weise wurde der Bau abgewickelt; 
inwieweit wurde mit entlohnten Bauarbeitern gearbeitet und in welchem Maße 
wurden Bauern zur Fronarbeit herangezogen ? Welche Auswirkungen hatte die 
Fron, zog sie nur Arbeitskraft ab, die sonst in der eigenen Landwirtschaft hätte 
eingesetzt werden können, oder lieferte sie durch das übliche Fronbrot auch 
einen nicht unerwünschten Beitrag zur Subsistenzsicherung für die dörfliche 
Unterschicht? Inwieweit konnte die Kostenbelastung durch Kreditaufnahme 
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weit über die Bauzeit gestreckt und so eine stärkere Belastung der Untertanen 
vermieden werden? Gab es schließlich fromme Spenden aus der Bevölkerung, 
mit deren Hilfe die Kirchen und Klöster finanziert werden konnten? 

Diese und ähnliche Fragen sind es auch, mit denen sich die Forschung 
auseinandersetzt. Seit es überhaupt eine wissenschaftliche Beschäftigung mit 
dem Barock gibt, ist man sich dieser Probleme bewußt. Schon Georg Dehio 
machte auf die wirtschaftsgeschichtliche Seite des Barockbaus aufmerksam.1 Die 
ersten Arbeiten wären "bauwirtschaftlicher Art, befaßten sich mit Bauorganisa-
tion und -finanzierung. M. Pest kam zu dem Schluß, daß es Fronarbeit zwar gab, 
sie jedoch keine größere Bedeutung hatte. Er berichtet immerhin, daß es bei den 
Klöstern St. Peter auf dem Schwarzwald, Ettenheim - Münster und Kempten 
wegen Baufronen zu Untertanenkonflikten kam, hält dies aber, wie überhaupt 
die Inanspruchnahme ungemessener Fronen beim Bau für Ausnahmen. Ebenso 
stellt er verschiedene Formen der Kreditfinanzierung in z.T. nicht geringem 
Ausmaß fest, meint jedoch zusammenfassend, die Eigenmittel der Klöster seien 
die wichtigste Geldquelle gewesen.2 

Die ähnlich ausgerichtete Arbeit von W. Baumgärtner über den Bau des 
Ludwigsburger Schlosses zeigt ein ganz anderes Ausmaß der Untertanenbela-
stung. Er beschreibt, wie aus ganz Württemberg Fröner zu Fuhr- und Handdien-
sten herangezogen, daneben Militär zu Schanzarbeiten und Strafgefangene 
eingesetzt wurden, und wie die schleppende und unvollständige Bezahlung viele 
Handwerker schädigte oder gar ruinierte.3 

Methodisch anders orientiert ist die Untersuchung von F.K.Weber über 
Kloster Ottobeuren, die nach den wirtschaftlichen Grundlagen des Baus dieser 
prächtigen Barockanlage fragt. Seine Arbeit ist eine Darstellung der Herkunft 
der herrschaftlichen Einkünfte und ihrer Verwaltung einerseits, sowie der 
gelungene Versuch, aus fragmentarischem Material eine Schätzung der Summe 
der Einkünfte zu ermitteln. So will er zeigen, wie die Gelder zum Bau zusammen-
kamen.4 Immerhin sind allein die Kosten der Klosterkirche auf über eine Million 
Gulden geschätzt worden.5 Die Realisierbarkeit des prachtvollen Baus führt 
Weber vor allem und nahezu ausschließlich auf die straffe Wirtschaftsführung 
des Abtes Rupert Neß zurück. Seine Verwaltung habe nur die gleichsam 
natürlich vorhandenen Ressourcen des recht großen Territoriums ausgeschöpft.6 

Nur am Rande wird angedeutet, daß die Reformmaßnahmen des Abtes nicht 
allein auf eine sparsamere Klosterökonomie zielten, sondern auch die Bevölke-

1 Nach Pest, Finanzierung, S. 7. 
2 Matthäus Pest, Die Finanzierung des süddeutschen Kirchen- und Klosterbaues in der Barockzeit. 

Bauwirtschaftliche und finanzielle Probleme des kirchlichen Barocks im deutschen Süden von ca. 
1650 bis ca. 1780, München 1937, bes. S.95ff. und 139. 

3 Walter Baumgärtner, Die Erbauung des Ludwigsburger Schlosses. Ein Beispiel staatlicher 
Bauwirtschaft im 18. Jahrhundert, Würzburg 1939. 

4 Franz Karl Weber, Wirtschaftsquellen und Wirtschaftsaufbau des Reichsstiftes Ottobeuren im 
beginnenden 18. Jahrhundert, in: SM 57 (1939), S. 171-208 und 58 (1940), S. 107-137. 

5 Norbert Lieb, Ottobeuren und die Barockarchitektur Ostschwabens, Memmingen 1933, S. 12 f. 
6 Vgl. seine Schilderung der guten Naturbedingungen zu Anfang: Weber, Wirtschaftsquellen, 

SM57, S.175f. 
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rung stärker belasteten - die, wie an einer Stelle erwähnt wird, kaum einmal in der 
Woche Fleisch auf dem Tisch hatte. Jeder zweite Einwohner des Marktes 
Ottobeuren holte das Essen an der Klosterpforte; hier sollte gespart werden. 
Beiläufig heißt es, daß man während der Bauzeit die Fronen, die man wenig 
zuvor schon durch Geld abzulösen geplant hatte, als unentbehrlich zum Bau 
empfand und in beträchtlichem Umfang wieder in Anspruch nahm.7 

An neueren Arbeiten ist die von G. Kleemann zu nennen, die die Geschichte 
von Schloß Solitude beschreibt. Dieses Unternehmen wurde in der gleichen Art 
wie der ältere Bau von Schloß Ludwigsburg durchgeführt. Fröner aus der 
Umgebung mußten antreten, das ganze Land litt unter Steuerlasten, die Herzog 
Carl Eugen verfassungswidrig eingezogen hatte. Der Landtag nahm die diesbe-
züglichen Beschwerden in seine Klage vor dem Reichshofrat auf, die positiv 
beschieden wurde. Der Verfassungskampf endete 1770 in einem Erbvergleich, der 
das Ende des Absolutismus in Württemberg brachte. Als danach weiterhin 
Fröner zur Anlage von Jagdgehegen bei Solitude befohlen wurden, kam es zu 
Verweigerungen.8 

P. Scherer ließ sich bezüglich Weingarten, einem ähnlich kostspieligen klöster-
lichen Barockbau wie Ottobeuren, in gleicher Weise wie Weber von der Frage 
leiten, «in welchem Verhältnis Werk und Plan zu den Möglichkeiten einer 
Grundherrschaft in der Größenordnung Weingartens stand.»9 Auch er verfaßte 
eine mehr landes- und wirtschaftsgeschichtliche Arbeit, die zu dem Ergebnis 
kommt, daß es das Stift aufgrund seiner guten Einnahmesituation nicht nötig 
hatte, «Fröner herbeizupressen»; ebensowenig hätte Spendentätigkeit der Unter-
tanen aus frommer Gesinnung eine Rolle gespielt.10 

Soweit die bisherigen Untersuchungen. Insgesamt ist es bislang nicht möglich, 
eine exakte Antwort auf die Frage nach der Herkunft der Geldmittel zu geben, 
wie R. Bauerreiß in einem vorläufigen Resümee 1977 bemerkt. Er nennt einige 
Teilerklärungen, die er selbst als unzureichend empfindet.11 Der gegenwärtige 
Forschungsstand ist als unklar zu bezeichnen. Folgt man Pest, Weber und 
Scherer, so ergibt sich für die süddeutschen Klosterherrschaften: 
1. Durch den Barockbau wurden die Bauern nicht übermäßig mit Fronen 

belastet; die Bauwerke wurden zum größten Teil durch bezahlte Handwerker 
errichtet. 

2. Der Barockbau war der Wirtschaftskraft der Herrschaften angemessen; die 
Untertanen wurden nicht über die Maßen mit Abgaben oder Steuern be-
schwert. 

Ganz anders dagegen sind die Ergebnisse für das viel größere Württemberg mit 
seiner extensiven Inanspruchnahme von Fronarbeit. Diese und die Hinweise bei 

7 Ebd., SM 57, S.201, A n m . 4 3 und 44, S .202 , und SM 58, S .115f . 
8 Gotthilf Kleemann. Schloß Solitude bei Stuttgart. Aufbau - Glanzzeit - Niedergang, Stuttgart 

1966, bes. S .9 , 22 und 113-118 . 
9 Peter Scherer, Reichsstift und Gotteshaus Weingarten im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Wirt-

schaftsgeschichte der südwestdeutschen Grundherrschaft, Stuttgart 1969, S. 1. 
10 Ebd., S. 71. 
11 Romuald Bauerreiß, Kirchengeschichte Bayerns, Bd. 7, St. Ottilien 1977, S .299f . 
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Pest und Weber sollten doch Anlaß sein, dem noch einmal genauer nachzugehen. 
Zwei neuere Untersuchungen, die entweder thematisch oder zeitlich das Thema 
berühren, bestärken in solch einem Vorhaben. 

H. W. Eckardt handelt von einer anderen Art fürstlichen Repräsentationsbe-
dürfnisses, der adligen Jagdlust. Die Jagd als Hauptvergnügen der Landesherren 
hatte ihren Höhepunkt im 18. Jahrhundert, viele Barockschlösser sind als 
Jagdschlösser entstanden. Sie belastete die bäuerlichen Untertanen außerordent-
lich, einmal wegen der Verwüstung der Felder infolge der hohen Wildquote in 
den Wäldern, zum anderen durch die in der Regel ungemessenen Jagdfronen. 
Dagegen gab es zahllose Beschwerden der Betroffenen, Formen der Verweige-
rung durch unzureichende Wahrnehmung der Jagdfronen bis hin zu offenen 
Revolten sowie Widerstand in Form von Wilderei.12 

E. Elbs hat den ersten Aufstand in der Grafschaft Zollern 1584 untersucht. 
Graf Eitelfriedrich, ein Renaissancefürst mit ausgeprägtem Sinn für Repräsenta-
tion und Prachtentfaltung, ließ in Hechingen ein großartiges Residenzschloß 
bauen. Dazu nötigte er die Untertanen zu schweren Fronen und provozierte den 
«Austritt» einer Gemeinde. Auch der Ausgangspunkt für die zweite Erhebung, 
die Generalrebellion aller Gemeinden der Grafschaft 1619, waren Baufronen, die 
für die Instandsetzung und Erweiterung der Festung Hohenzollern gefordert 
wurden.13 

Das alles legt es nahe, mit mehr Ergebnissen hinsichtlich Untertanenbelastung 
und Protest beim Barockbauwesen zu rechnen, als sie bisher vorliegen. Die 
Untersuchung sollte sich dabei nicht allein auf die Baufronen und an ihnen sich 
entzündenden Widerstand ausrichten, sondern das ganze Problem der Aufbrin-
gung der Baugelder angehen. Hierüber gibt es noch wenige Erkenntnisse. Wie ist 
dem beizukommen? Es müssen zunächst einmal Überlegungen zum methodi-
schen Herangehen angestellt werden. 

Weber und Scherer haben den Weg, der zu beschreiten ist, im Grunde schon 
vorgegeben: die umfassende Bearbeitung von Einzelbeispielen. Wenn, wie es 
offensichtlich der Fall ist, die erzählenden Quellen keine Auskunft zur Fragestel-
lung geben, kann nur von einer Aufdeckung der Bezüge, in denen der Barockbau 
steht, eine Antwort erhofft werden. Da die Frage, wie die Gelder und die 
Arbeitsleistungen aufgebracht wurden, weit in die Zusammenhänge von Wirt-
schaft und Herrschaft hineinreicht, ist es nötig, diesen Bereich möglichst 
umfassend in den Blick zu bekommen. Dadurch soll es auch ermöglicht werden, 
Beziehungen, in denen der Barockbau stehen mag, die aber nicht offenliegen und 
auf den ersten Blick nicht erkennbar sind, aufzudecken und so einer Erklärung 
näherzukommen. 

Die Methode ist also, so weit wie möglich die ganze historische Komplexität 
der Bauzeit (und evtl. der Vorbereitungszeit) zu rekonstruieren. Nur wenn 

12 Hans Wilhelm Eckardt, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik. Zur 
Geschichte der fürstlichen und adligen Jagdprivilegien vornehmlich im südwestdeutschen Raum, 
Göttingen 1976; vgl. S. 124f. 

13 Eberhard Elbs, Owingen 1584. Der erste Aufstand in der Grafschaft Zollern, in: Zeitschrift für 
Hohenzollerische Geschichte 17 (1981), S. 9 - 1 2 7 ; Erklärung des «Austritts» ebd. 
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möglichst viele Aspekte der Barockbautätigkeit untersucht werden, ist eine 
Antwort auf die Fragestellung, positiv oder negativ, zu erwarten. Und es ist 
damit noch mehr zu erreichen: Doch einen umfassenden Zugriff" auf die Totalität 
der ökonomischen, sozialen und ideologischen Wirklichkeit der Barockzeit sind 
die einzelnen historischen Wirkungsstränge in ihrem Zusammenspiel zu erken-
nen und ist so, über die bloße Beschreibung der Faktizität hinaus, zu einer 
Erklärung vorzustoßen. Der Befund, ob es Höherbelastung und Widerstand gab, 
oder ob es dies nicht gab, ist einer Erklärung zuzuführen, die nur aus dem 
historischen Zusammenhang gewonnen werden kann.14 

Naheliegenderweise machen diese Anforderungen eine Begrenzung des Unter-
suchungsbereiches unabdingbar. Andererseits darf, um einmal zu verallgemei-
nerbaren Schlüssen zu kommen, nicht wieder beim Einzelfall stehen geblieben 
werden, sondern es sollten mehrere Beispiele vergleichend untersucht werden. 
Geeignete Objekte sind die Vielzahl Ber kleinen Territorien Südwestdeutschlands 
und der Klosterherrschaften Bayerns, die damals alle, soviel sie irgend konnten, 
gebaut haben. Bei diesen überschaubaren Herrschaften ist die Erfassung der 
ganzen Realität im nötigen Umfang in einem bestimmten Zeitabschnitt möglich. 
Es sollte schon eine gewisse Zahl solcher Beispiele bearbeitet werden, um eine 
ausreichende Verbindlichkeit der Ergebnisse zu bekommen. 

Bei der Auswahl der Beispiele wurde auf Repräsentativität hinsichtlich fol-
gender Kriterien geachtet: gleichmäßige regionale Verteilung im Untersuchungs-
raum, zeitliche Streuung innerhalb des Barockzeitalters, Berücksichtigung von 
adligen Herrschaften neben den geistlichen, unterschiedliche Größe der Bauvor-
haben, d. h. neben größeren auch mittlere, kleine bis sehr kleine Bauten resp. 
Herrschaftsgrößen. Es waren also nicht nur die großen, kunsthistorisch bedeu-
tenden Bauwerke, sondern auch kleine Bauprojekte von Interesse, was durch die 
Breite der Barockbautätigkeit gerechtfertigt ist, da ja gerade das Vordringen des 
Barock in jeden Winkel für diese Kultur charakteristisch ist, so daß es bald in 
jedem Dorf einen Zwiebelturm gab. Nicht kunsthistorische, sondern sozial- und 
wirtschaftsgeschichtliche Kriterien waren bei der Auswahl maßgebend. 

Karte 1 und die folgende Übersicht zeigen die regionale und die zeitliche 
Verteilung: 

Seeon 1625-54 
Kempten 1666/67 
Andechs 1669-80 
Gangkofen 1669-1720 
Laupheim 1677-99 
Schäftlarn 1695-1760 
Ottobeuren 1711 

14 Vgl. die wissenschaftstheoretischen und methodischen Überlegungen von Norbert Elias in seiner 
Einleitung von 1968, Über den Prozeß der Zivilisation, Bd. 1, 3. Aufl., Frankfurt/M. 1977, S. X, 
wo er von einer «auf Entdeckung von Tatsachenzusammenhängen und deren Erklärung 
ausgerichteten Fragestellung» spricht, von «einer empirisch - theoretischen Fragestellung, die 
sich auf langfristige Strukturwandlungen spezifischer Art, auf (Entwicklungen) richtet». 
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Schwarzach 
Mühlheim 
Schussenried 

1721-29 
1728-33 
1750-65 

Die Zeitangaben entsprechen nicht immer den in den einschlägigen kunsthi-
storischen Werken angegebenen Baudaten. Zunächst einmal wird nur die 
eigentliche Errichtung des Bauwerks behandelt; die Innenausstattung, sofern sie 
erst später erfolgte, wird nicht mehr beobachtet, da hier einerseits Fronarbeit 
wohl ausscheidet, ansonsten die Art der Finanzierung keine andere gewesen sein 
wird. Sodann war die Vorzeit der Bauerrichtung unter dem Aspekt von Interesse, 
wie ein Bauvorhaben auf den Weg gebracht wurde, inwieweit materielle 
Veränderungen vorangingen. 

Zwei Fallbeispiele, die zwei Typen der Baufinanzierung repräsentieren, werden 
zu Ausgangspunkten der Untersuchung gewählt und zunächst, in den Kapiteln 1 
und 3.1, weitgehend unkommentiert vorgestellt. In den Kapiteln 2 und 3 werden 
die übrigen, dem jeweiligen Typ zuzuordnenden Beispiele dargestellt und die 
Eingangsfragestellungen dieser Arbeit einer ersten verallgemeinernden Antwort 
zugeführt. In welchem Maß die Bauern bei Typ I belastet wurden, und welche 
Rechtsgründe für Leistungssteigerungen oder -Verweigerungen beigebracht wur-
den, behandelt eingehend Kapitel 4. Um zu einer Erklärung aus dem historischen 
Entwicklungszusammenhang, wie oben erläutert, fortzuschreiten, thematisiert 
Kapitel 5 den Barockbau im Gesamtgefüge der Herrschaftsordnung, ideologisch, 
rechtlich und ökonomisch, so wie es im vorliegenden Aktenmaterial in Erschei-
nung tritt. Schließlich wird in Kapitel 6 untersucht, wie sich die Veränderungen 
der Barockzeit in der Sicht der Bauern und in ihrem Verständnis der Gesell-
schaftsordnung ausnahmen. 

Die hier vorgelegte Arbeit kann nicht mehr leisten, als ein erster Beitrag zu 
einer möglicherweise neuen Sicht des Themas zu sein. Die quellenmäßige 
Erforschung im Bereich der Landesstaaten steht größtenteils noch aus, auch wird 
die Bearbeitung weiterer Kleinterritorien Modifikationen und evtl. neue Er-
kenntnisse bringen. 
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1. Der Schwarzacher Klosterbau und die 
Rebellion der Untertanen - ein Beispiel zur 
Erschließung der sozialen Grundlagen der 
Barockkultur 

Am 3. Oktober 1721 erschien eine markgräflich-badische Kommission unter 
Leitung des Geheimen Rats Beaurieux mit einer Truppe Dragoner in dem Dorf 
Schwarzach, dem Hauptort der gleichnamigen Klosterherrschaft, die knapp auf 
halbem Wege zwischen Rastatt und Straßburg lag. Sie bezogen im Gasthaus 
Engel Quartier und verlasen Vertretern des Klosters ein markgräfliches Reskript, 
das sie beauftragte. Die Mönche protestierten umsonst. Dann wurde dem 
Schultheißen Peter Rheinfried befohlen, die Untertanen zusammenzurufen.1 

Rheinfried weigerte sich, er erklärte, ein entgegenstehendes Verbot des Abtes 
verpflichte ihn. Er wurde mit 100 Reichstalern Strafe und Einlegung von fünf 
Dragonern in sein Haus bedacht. Als er nach ein paar Tagen bat, ihm die Strafe 
zu erlassen, wurde dem nach Unterzeichnung einer Loyalitätserklärung stattge-
geben.2 

Die Versammlung der Untertanen fand schließlich am 11. Oktober auf dem 
Rathaus statt. Noch einmal intervenierte der Abt, diesmal, indem er den 
Prokurator des Gerichts, Lorenz Keller, beauftragte, vor der Versammlung eine 
Erklärung zu verlesen: Das Gericht Schwarzach sei bereit, die hochfürstliche 
Kommission zu respektieren, weil man sehe, daß man mit Gewalt dazu 
gezwungen würde; er spielte darauf an, daß die Untertanen bei Strafandrohung 
von 100 fl geboten worden waren, außerdem 100 Fußsoldaten auf dem Weg von 
Rastatt her und schon 60 im Nachbarort Stollhofen eingetroffen waren; sie 
hofften aber, sagte er weiter, die Kommission werde nicht gegen die Gerechtigkeit 
handeln. Dafür ließ Beaurieux dem Prokurator von einem Korporal 50 Prügel 
vor dem Rathaus unter den Augen der Menge verpassen. Der Mann, der vorher 
vier Tage kränkelnd im Bett gelegen hatte, starb wenig später und hinterließ Frau 
und Kind.3 

Beaurieux forderte die Untertanen auf, etwaige Klagen gegen ihre Herrschaft, 
Abt und Kloster Schwarzach, vorzutragen. Es kam ein Katalog von 32 Beschwer-
den zusammen.4 Sie sind weitgehend unsystematisch, scheinen demnach so, wie 

1 GLAK 71 S Nr. 66, «Extrakt aus dem Protokoll des Notars J. Kugler», o. D. - Die Archivsignatu-
ren in diesem Kapitel beziehen sich durchgängig auf das Generallandesarchiv Karlsruhe (GLAK). 

2 Ebd. 
3 Ebd., 21.8.1722 und 22.11.1724. - Prokurator = Fürsprecher vor Gericht; vgl. Karl Reinfried, 

Zur Geschichte des Gebietes der ehemaligen Abtei Schwarzach, in : Freiburger Diözesan Archiv 20 
(1889). S. 154. 

4 Nach der Rechtfertigungsschrift des Abts an die badische Markgräfin vom 22.2.1722, folgend dem 
Protokoll des badischen Notars Jeremias Kugler vom 11.10.1721: 71 S Nr. 69; ergänzend 105/125. 
- Die Transskription folgt Schultze, Richtlinien; vgl. Anhang. 
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sie mündlich vorgetragen wurden, niedergeschrieben worden zu sein. Den 
einzigen zusammenhängenden Block bilden die ersten fünf, Steuerangelegenhei-
ten betreffenden Punkte, die offenbar von der Kommission an die Spitze des 
Protokolls gestellt wurden: 
- Der Abt habe die Krämer, Metzger und Wirte sowie die drei Juden von Bühl 

und Lichtenau mit Steuerabgaben «zu praejudiz der landtsfürstlichen collecta-
tion» belegt (1-5). 

- Mit den Fronen werde seit einiger Zeit ein derartiger «Exzeß» getrieben, 

also daß, wenn damit fortgefahren werden solte, sie nit in stand, ihren eigenen 
äckeren, hauswesen und nahrung furzustehen (13). 

Es handelt sich dabei besonders um Weinfuhren aus dem Elsaß (14) sowie um 
verschiedenerlei Arbeiten, die unter dem Titel der «steckenwacht» im Kloster 
verrichtet werden müßten (23). Früher seien nicht üblich gewesen das Holz-
schlagen in der Fron (25), Lehmfuhren zur Ziegelhütte und das Hinein- und 
Heraustragen der Ziegelsteine (26). 

- Ohne Bewilligung der Herrschaft dürfe niemand heiraten (15); der Todfall 
werde «gar zu streng, hoch undt beschwerlich» eingezogen, und: «denen 
kranken wurde auch vorgestellt, dem gotteshauß manchmal mehr zu ver-
machen, alß in ihrem vermögen seye» (16). 

- Hinsichtlich der Allmenden wird von mehreren Bürgern vorgebracht, 

daß ihnen 1. die Trautmannslach, 2. den Baumgarthen, 3. das genannte Weydich, 4. 
den Marthacker, 5. das köpflein bey dem bach des Martackers, 6. die 3 köpflein bey 
der Velltorplaul und den reitsaum entzogen 

worden sei (9). In den Gemeindewäldern sei das Holzschlagen eingeschränkt 
(32), «auf der bitz» «laimen odter letten zu graben» (10)5 oder Schotter für die 
Wege zu holen nicht mehr gestattet (11). Das Fischen in den Bächen und 
Lachen sei neuerdings verboten (12), für die Fischerei in den Rheinarmen 
müsse ein Zins entrichtet werden (6). 

- Steuern würden auf die Gemeinden abgewälzt, ohne daß ihr Rechnung gelegt 
würde (18); der Schultheiß sei dem Kloster verpflichtet (19). 

- Pfarren würden unzureichend versorgt (29-30), Reparaturen an der Kirche in 
Ulm der Gemeinde in Rechnung gestellt werden (7). 

- «Vor alten Zeiten» habe es einen Zehnt von Rüben, Kürbis etc. sowie den 
Blutzehnt nicht gegeben (21); der Getreidezehnt müsse, wenn er nicht 
versteigert oder verlehnt wird, entgegen dem Herkommen in der Fron 
eingefahren werden (22). 

- Das Kloster beanspruche ein Vorkaufsrecht auf Vieh, Kühe und Kälber (27). 

5 Leim = Lehm; Letten ist ein Tonboden, der vom Leimen durch geringeren Wert, schwerere 
Bearbeitung usw. unterschieden ist: Hermann Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, Bd. 4, Sp 1149f. 
und 1191 f. 
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Außerdem finden sich Einzelklagen, etwa daß Anna Maria Jörgerin von 
Steinbach sich wegen ihres Abzugs beschwert (8), oder daß den Fuhrleuten 
wieder erlaubt werden soll, den Ort Schwarzach zu passieren, was der «zehrung» 
den Untertanen von Vorteil sei (24). 

Unstimmigkeiten zwischen Bauern und Herrschaft hatte es seit der Wahl von 
Bernhard Steinmetz zum Abt im Jahre 1711 schon einige gegeben.6 Abt 
Bernhard war ein typischer Barockprälat. Er trat seine Regierung zu einer Zeit 
an, als sich das Land weitgehend vom Dreißigjährigen Krieg erholt hatte, und 
nach mehreren militärischen Auseinandersetzungen mit dem Frankreich Lud-
wigs XIV. eine längere Friedenszeit anbrach. Er hatte nun große Ambitionen, 
strebte nach Reichsunmittelbarkeit für sein Kloster und stellte sich eine entspre-
chende prachtvolle Repräsentation vor. Ab 1724 ging er an die Realisierung eines 
großartigen Klosterneubaus. 

Aber zuvor stand die Frage der Reichsunmittelbarkeit an. Die Rechtsstellung 
des Klosters war unklar; wie die der meisten süddeutschen Benediktinerabteien 
bewegte sie sich seit dem 16. Jahrhundert zwischen Reichsunmittelbarkeit und 
Landsässigkeit.7 Im Spätmittelalter war Schwarzach unter Druck seiner Vögte, 
der Herren von Windeck, und seiner Nachbarn, der Herren von Lichtenberg, 
geraten und hatte bei den badischen Markgrafen Rückhalt gesucht. 1422 
übertrug Kaiser Sigismund die Schirmherrschaft über die Abtei an Baden. Aus 
diesem Schutz hat die Markgrafschaft später landesherrliches Recht über das 
Kloster abgeleitet.8 

Die Rechtsstellung des Klosters blieb lange Zeit unentschieden. Baden-Baden 
(die südliche Hälfte der in die zwei Linien Baden-Durlach und Baden-Baden 
geteilten Markgrafschaft) hatte im 16./17. Jahrhundert dem Kloster eine Land-
tagspflicht auferlegt, gegen die es sich wehrte, ohne daß es darüber zu einer 
Entscheidung gekommen wäre; zeitweise, so 1588, war nicht die Klosterherr-
schaft, sondern waren Gerichte und Gemeinden zum Landtag geladen worden.9 

Im Klostergebiet, das, im Süden an die Grafschaft Hanau-Lichtenberg und die 
kaiserliche Landvogtei Ortenau grenzend, im übrigen mitten im badischen 
Territorium lag, zog Baden-Baden einige Steuern ein. Abt Bernhard aber bestritt 
Baden dieses Recht und beanspruchte Zoll und Steuer für sich. Bei Ulm ließ er 
ζ. B. einen Schlagbaum errichten und bewachen. Die Gegensätze nahmen zu, und 

6 Alfons Harbrecht, Die Reichsabtei Schwarzach, in: Die Ortenau 32 (1952), S. 50. 
7 Klaus Schreiner, Benediktinisches Mönchstum in der Geschichte Südwestdeutschlands, in: 

Quarthal/Decker-Hauff/Schreiner, Die Benediktinerklöster in Baden-Württemberg (Germania 
Benedictina, Bd. 25), S. 99. 

8 Hansmartin Schwarzmaier, Schwarzach, in: Ebd., S. 576 und 582; Bestätigung der Vogtei Badens 
über Schwarzach 1473 durch Kaiser Friedrich: 71 S Nr. 59. 

9 Peter Blickle, Landschaften im Alten Reich. Die staatliche Funktion des gemeinen Mannes in 
Oberdeutschland, München 1973, S. 114f. und 452; Claudia Ulbrich, Die Huldigung der 
Petersleute. Zu den Folgen des Bauernkrieges im Kloster Schwarzach, in: Peter Blickle (Hg.), 
Bauer, Reich und Reformation, Stuttgart 1982, S. 81-84. 
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1715 schickte die badische Rentkammer dem Klosteramtmann einen Korporal 
mit Fußknechten ins Haus, um einen Schatzungseinzug zu erzwingen.10 

Am 13. August 1721 erreichte Markgräfin Sybille Augusta von Baden-Baden 
ein Reichskammergerichtsmandat gegen Kloster Schwarzach. Der Abt wurde 
ermahnt, «deinen landesherrn in seinem von saeculis besitzlich hergebrachten 
jure territoriali» ungestört zu lassen und gegen die der Landeshoheit anhängen-
den und vom Reich zu Lehen gehenden Regalien nicht zu opponieren.1 1 Dieses 
Urteil zu vollziehen, erschien im Oktober 1721 der Geheime Rat Beaurieux mit 
Truppen in Schwarzach. 

Neben dem Streit mit Baden hatte der Abt, wie erwähnt, auch Differenzen mit 
seinen Untertanen gehabt. Offenbar hatten sie Kontakt mit der badischen 
Regierung aufgenommen, was erklärt, daß Beaurieux bald nach seiner Ankunf t 
das Verhör der Untertanen anordnete. 

Von ihrem Beschwerdekatalog regelte Beaurieux die ersten fünf Punkte sofort, 
die die landesherrlichen Rechte auf Steuereinzug betrafen.1 2 Er verbot den 
Kaufleuten, Krämern und Juden, dem Kloster einen Abzug zu zahlen bei Strafe 
«so vieler guldten alß xr. einer dem gotteshauß geben werde», sowie Einquartie-
rung von Soldaten. Dem Kloster wurde auferlegt, das eingenommene Geld 
wieder zurückzuerstatten. Desgleichen wurden den Metzgern verboten, dem Abt 
von verkauftem Vieh und Häuten einen Abzug («welches er den pfundtzoll 
nennet») zu zahlen. Die Juden wurden angewiesen, die sechs Gulden für das 
Hausieren an den badischen Amtmann zu entrichten.1 3 

Daß es mit den Strafandrohungen ernst gemeint war, bewies der Fall des 
Friedrich Heinig von Vimbuch, der zwei Jahre zuvor nach Anzeige badischer 
Beamter verbotenerweise zehn Viertel Salz verkauft haben sollte. Er gab nur den 
Verkauf von 21/2 Vierteln zu und wurde zu 29 fl Strafe verurteilt. Eine Bittschrift 
Heinigs um Straferlaß wurde von Baden abgewiesen, weil er «als schütz- und 
schirms angehöhriger» unterschrieben hatte. Erst eine zweite Schrift, mit «einen 
unterthan» unterzeichnet, wurde angenommen und zehn Gulden nachgelassen. 

Eine wichtige Aufgabe Beaurieux' war die Erhebung einer neuen Schätzung. 
Als die Schultheißen und Gerichtsleute geladen wurden, weigerte sich Peter 
Rheinfried zunächst, für diese Schätzung zu unterschreiben. «Er habe allzeit 
gehört, daß es nur eine türkenstewer und keine Schätzung gewesen seye». Er ließ 
sich dann aber doch zur Unterschrift nötigen. 

Zur künftigen Sicherung der Landeshoheit und zur Regelung der übrigen 
Beschwerden wurden zwei Maßnahmen ergriffen. Weil zu vermuten sei, daß dem 
einen oder anderen sein Gehorsam gegen Baden vom Prälaten übelgenommen 
werde, er auch solchen Gehorsam künftig zu verhindern suchen könnte, übertrug 
Beaurieux dem badischen Amtmann in Stollhofen, Ludwig Fabert , die Kommis-

10 Suso Gartner, Kloster Schwarzach (Rheinmünster), in: Wolfgang Müller (Hg.), Die Klöster der 
Ortenau, Offenburg 1978, S. 331. 

11 37/217. 
12 Im folgenden, wenn nichts anderes angegeben, 71 S Nr. 66, 21.8.1722 sowie «Extrakt aus dem 

Protokoll . . .» . 
13 Ebd., 27.10.1721. 
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sion mit dem Auftrag, den Gravierten evtl. Hilfe zu leisten. Er sollte regelmäßig 
alle 14 Tage Anhörungen der Untertanen durchführen. 

Als zweites wurde der Bauer Hans Jakob Zeller als Stabhalter des Gerichts 
eingesetzt. Die Stabhalter waren höchste Organe der Gerichtsorganisation im 
Klostergebiet. Das Gebiet war in zwei Gerichtsbezirke gegliedert, den Schwarza-
cher oder inneren Stab und den Vimbucher oder äußeren Stab. Jedem stand ein 
Stabhalter vor, der vom Abt mit «Stab und Insiegel» belehnt wurde.14 Indem nun 
Baden anstelle des Klosters den Stabhalter einsetzte, wurde diesem, wie der Abt 
klagte, das Besetzungsrecht entzogen. 

Das Kloster wurde angewiesen, den beiden Gerichten ihre Gerichtssiegel 
wieder zurückzugeben, damit sie selbständig ihre Schriftstücke besiegeln konn-
ten. Gegen die Weigerung des Abts ging Baden mit einem Pönalmandat vor, 
durch das er zu lOOfl Strafe und 4272 Α Kosten verurteilt wurde.15 Dem 
Schultheißen wurde die Bürgerlade, in der alle Schriftschaften der Gemeinde 
aufbewahrt wurden, abgenommen. Es wurde der Vorwurf erhoben, daß, als die 
Lade in Kriegszeiten ins Kloster geschafft worden war, viele Blätter ausgeschnit-
ten und verstümmelt wurden. Vom Kloster wies man dies zurück, zumal der 
Schultheiß jederzeit die Schlüssel in Verwahrung gehabt hätte. Die Bürgerlade 
wurde dem Stabhalter zur Sicherheit übergeben, die Schlüssel aber dem 
Schultheiß gelassen.16 

Im März 1722 ließ der badische Amtmann Fabert «ein großes blech, worauf 
das baaden baadische wappen, unter selben aber eine handt, über welcher ein 
beyl mit abfließung des bluts, gemahlet», in Schwarzach am Rathaus, in Ulm und 
Vimbuch an einem Pfahl anbringen, also bei den drei alten Gerichtsorten17, mit 
der Erklärung, wer das entfernen wolle, dem solle die Hand abgehauen werden. 
Als Klostergeistliche protestierten und fragten, ob diese Strafe auch für sie gelte, 
antwortete er: «Ja, es seye, wer es wolle.» 

Nachdem Beaurieux mit seiner Truppe wieder abgezogen war18, befahl der 
Abt am 16. Dezember 1721 alle diejenigen zum Verhör, von denen er wußte oder 
annahm, daß sie Klagen vorgebracht hatten, «welches doch von denen meisten, 
wie im folgenden zu ersehen, negirt wirdt».19 So war es denn auch. Hans 
Bartholomäus Hentzmann sagte aus, er habe keine Klagen vorgebracht; als er 

14 Reinfried, Geschichte des Gebietes, S. 146f. und 153. 
15 71 S Nr.66, 2.8. und 5.8.1722. 
16 Vgl. ebd. 1.9.1723 und 22.11.1724. 
17 Das alte Stabsgericht in Ulm wurde nach 1525 mit dem Schwarzacher Stab vereinigt: Reinfried, 

Geschichte des Gebietes, S. 146. 
18 Beaurieux, der als badischer Kommissar den Sch warzacher Untertanen zum Sieg über den Abt 

verholfen hat, tritt wieder auf im April 1728 als kaiserlicher Regimentsrat und Leiter einer 
Kommission, die den Streit zwischen den Hauensteinern und dem Kloster St. Blasien zu regeln 
hatte; hier agierte er anders, verlangte von den Untertanen vor der Untersuchung ihrer 
Beschwerden, dem Abt eine provisorische Hand - Huldigung abzulegen, und ließ nach Weigerung 
der Salpeterer mit 1000 Mann Militär die Dörfer besetzen, verurteilte nach zwei Jahren 
Untersuchung die Grafschaft zu 10000fl Militär- und Prozeßkosten: Thomas Lehner, Die 
Salpeterer, Berlin/West 1977, S. 52. 

19 71 S Nr. 69. 
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gerade den Pfarrer von Stollhofen barbieren wollte, war er von Hans Adam 
Vogel, der im Dorf auf- und ablief, ins Rathaus gerufen worden. «Er habe nicht 
gewust, was er droben solle machen». Karl Voßer erzählte, er sei im Dorf seinen 
Geschäften nachgegangen, als Hans Jakob Zeller ihn rief, er solle sein Geschirr 
unterstellen und auf das Rathaus kommen; er hätte nichts geklagt. Hans Jakob 
Jörger sagte, «er wüste nichts geklagt zu haben, er wäre nur darbey geweßen». 
Und Jost Regnoldt: 

Er habe nichts an- und vorgebracht, es habe bey der commission gessessen Hanß 
Adam Vogel, Hanß Jacob Zeller, die wurdten können sagen, wer es vorgebracht 
hat, er hette von nichts gewust. 

Von 21 Verhörten stritten 14 ab, irgendetwas vorgebracht zu haben, versuchten 
ihrem Dabeisein den Anschein der Harmlosigkeit oder Unwissenheit zu geben. 
Die anderen sieben gaben ihre Beteiligung teilweise zu, versuchten aber gleichzei-
tig, sie abzuschwächen. 

Franz Joseph Vogel war schon recht freimütig, wenn er bekannte: «Er hette 
änderst nichts geklagt, als wegen der allmendt und wegen des frohnen.» Ebenso 
gab Bernhard Vogel zu, etwas wegen der Allmende und der Weinabholung aus 
dem Elsaß vorgebracht zu haben. Hans Jakob Zeller, als letzter verhört, erklärte 
schließlich, «die gantze burgerschaft hette geklagt, worzu er geholfen und sich 
unterschrieben». Weiter heißt es im äbtischen Protokoll : « Im übrigen thäte er sich 
in allem frech stellen und antworth geben.» 

Über den Verlauf der Versammlung geht aus dem Verhör so viel hervor, daß im 
Rathaus Hans Jakob Zeller, Bernhard Vogel, Michael Burckhardt sowie Hans 
Adam Vogel («dieser ware der secretarius und bott der 3 aufruhrer» - vermerkt 
das Kommissionsprotokoll) vorne bei der Kommission gesessen hatten. Den 
Anfang machte Hans Jakob Zeller, der die Versammelten mahnte, «sie solten 
jetzt einhellig seyn, sie solten braff darauf trucken, jetzt gelte es, es seye jetzt hülf 
da». Bernhard Vogel redete ähnlich und sagte, «mann müße die sachen aufsezen 
und eingeben». Hans Adam Vogel schrieb die Klagen auf, die Zeller im Namen 
der Bürgerschaft unterzeichnete.20 - Hans Michel Fridtmann bemerkte im 
Verhör, Zeller habe in dieser Art in seinem eigenen Haus, auf der Bürgerstube 
und im Rathaus geredet; es hatte also vorbereitende Treffen gegeben. 

In den folgenden Jahren werden diese drei, der Bauer Hans Jakob Zeller 
(«dictum Fuhr Hannß Jackl» - heißt es einmal), zu der Zeit 60 Jahre alt, der 
Schwanenwirt Bernhard Vogel, 57 Jahre, und der Bäcker Michael Burckhardt, 
72, als die Hauptaufwiegler und Oberrebellen in den Schriften des Klosters 
bezeichnet, und ihnen wird die Hauptschuld an den kommenden Ereignissen 
zugeschrieben. 

20 Um die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit hatte sich besonders in Südwestdeutschland in 
zahlreichen Dorf- und Gerichtsordnungen die Bezeichnung «Bürger» durchgesetzt: Karl Siegfried 
Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, Bd. 2, Weimar - Köln 1962, 
S. 278. 
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Zu der Versammlung im Oktober 1721 waren größtenteils Bürger aus 
Schwarzach gekommen, sodann einige aus den Gemeinden Ulm, GrefFern und 
Moos.2 1 Schwarzach, Ulm und Greifern bildeten den inneren Gerichtsstab; von 
dem äußeren Stab mit den Gemeinden Vimbuch, Moos, Oberbruch, Balzhofen, 
Oberweier und Zell war also nur eine Gemeinde, Moos, vertreten. Da im äußeren 
Stab über 40 % der Gesamteinwohnerschaft lebten, mußte die Widerstandsbewe-
gung ein Interesse haben, sie für sich zu gewinnen.22 Die Bauernführer begannen 
daher im Frühjahr 1722 eine Agitation, die sich an die Gemeindevertreter aus 
dem äußeren Stab wandte. 

Als in diesem Frühjahr der badische Amtmann von Stollhofen zum ersten Mal 
auftragsgemäß die S.tabhalter, Schultheißen und Gerichtsleute zur Anhörung 
zitierte,23 beschuldigten Zeller und Vogel die Schultheißen von Moos und 
Oberweier, sie hätten weiterhin Pfundzoll für das Kloster erhoben. Anschließend 
beim Wein im Wirtshaus Engel traten die drei «haupt-rebellen» Zeller, Vogel und 
Burckhardt an den Tisch derer vom Vimbucher Gericht, wobei Zeller sich 

auf die brüst geschlagen und gesagt, haltet ihr äußern stäber zu unß drey, wir wollen 
euch in allen stücken manuteniren, es solle euch nichts kosten. 

Dies hätten die anderen beiden wiederholt, worauf der Schultheiß von Schwar-
zach, Peter Rheinfried, entgegnete: 

Ey gevatter Hanß Jacob! Was redet ihr da? Darauf er Hanß Jacob Zeller gesagt: 
Gevattermann! Ihr seyet falsch gegen uns, hierüber er Schultheiß gemeldet: Wie 
kann ich falsch gegen euch seyn? Er staabhalter habe hierüber gesagt: Mann müße 
die leuth nicht so hart hinein hauen. 

Die Vertreter des äußeren Stabes gaben aber vor, sie hätten keine Klage. 
Ein andermal traf Bernhard Vogel den Schultheißen von Vimbuch auf der 

Straße. «Was seyt ihr vor ein liederlicher mann», sprach er ihn an, «haltet ihr mit 
üns, wir wollen die sachen schon ausführen»; worauf der wiederum antwortete, 
sie hätten keine Klage. Auch Zeller sei ihm noch begegnet und sprach zu ihm: 
«haltet ihr mit uns, wir haben brief, wir wollen euch manutenieren». 

Ebenfalls wurde David Fritz, dem Stabhalter von Vimbuch, von Zeller und 
Vogel auf der Straße zugerufen: «Ihr brüder haltet zu uns, wir wollen euch 
manuteniren,» worüber der lachte und keine Antwort gab. 

Jedoch hatte diese Agitation offenbar Erfolg. Der Vimbucher Schultheiß 
klagte, durch diese 

üblen zureden, und anreitzen wären seine in gericht unter habendte burger viel 
darunter dermaßen aufgewickelt und rebellisch gemacht worden, daß sie ihme 

21 105/125, «Species facti» o. D. 
22 Einwohnerzahlen nach einer Statistik von 1787, in: Gartner, Kloster Schwarzach, S. 265. - Moos 

gehörte zwar nicht zum Stab, aber zum Kirchspiel Schwarzach, eine zweite Pfarrkirche befand 
sich in Vimbuch: Reinfried, Geschichte des Gebietes, S. 147. 

23 105/125, auch im folgenden; hier 9.12.1722. 
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Schultheißen mit harten und ungebührlichen worthen ins angesicht gesagt: er 
nehme sich der sachen nicht an, und dadurch neydt und Unwillen gegen ihne erweckt 
haben. 

Zur gleichen Zeit, im Frühjahr 1722, begannen Verweigerungen und aktive 
Widerstandsaktionen der Bauern. Am Anfang stand die Verweigerung der 
Weinfuhren. Zu ihrer Leistung waren alle äbtischen Leibeigenen und diejenigen 
markgräfischen Leibeigenen, die Lehen vom Kloster hatten, verpflichtet, natür-
lich soweit sie spannfähig waren. Im Schwarzacher Klostergebiet lebten nämlich 
äbtische und badische Leibeigene. Der Wein war von den Gütern des Klosters im 
Elsaß entweder in der Fron mit eigenen Fuhrwerken oder durch Fuhrleute auf 
Kosten der Bauern in die Wantzenau zu führen; Wantzenau liegt am linken 
Rheinufer, etwa zehn Kilometer nördlich von Straßburg. Dort wurde er 
verschifft und von Grefferer Schiffsleuten nach Greifern gebracht, dann weiter 
nach Schwarzach. In den Beschwerden vom Oktober hatten die Bauern die 
Kürzung der Naturalversorgung bei den Fronfuhren beklagt. Nachdem sie 
bereits 1721 auf die Aufforderung, den Wein abzuholen, erklärt hatten, das habe 
noch Zeit, sie könnten ihn immer noch holen,24 erhielten am 25. Februar 1722 26 
Bürger aus allen neun Herrschaftsorten eine neuerliche Aufforderung.25 

Waruber dann die Schwartzacher staabsangehörige sich verlauten lassen, sie 
verlangen keinen process, sie hätten die sach bey der commission angebracht, 
betten, der gnädige herr wolle die sach bis dahin beruhen lassen, bis sie in der güthe 
beygelegt und ausgemacht werde. 

Die Haltung der Vimbucher Stabsangehörigen war nicht so entschieden. Auf 
Befragen erklärten sich einmal sechs Leute, darunter der Vimbucher Stabhalter, 
bereit, den Wein abzuholen; ein andermal waren von 15 Befragten fünf bereit, 
sechs lehnten ab, und vier gaben an, sie wollten fronen, wenn andere auch fronen. 
Die Einstellungen waren hier also geteilt.26 

Zu Pfingsten erging eine nochmalige Aufforderung zur Weinabholung, die 
wieder auf negative Resonanz stieß, wobei vom Abt herausgestellt wird, daß 
Bernhard Vogel vor allen öffentlich gerufen hat: «das thuen wir nicht.» So habe 
man den Wein auf eigene Kosten herbeischaffen müssen.27 

Ein weiterer Vorfall in dieser Angelegenheit erhellt die Stimmung zu der Zeit. 
Hans Wilhelm Kösel, der Ochsenwirt, erhielt vom Kloster als Botendienst den 
Auftrag, in die Wantzenau zu gehen und die ihm dort bekannten Fuhrleute zu 
fragen, was sie für die Fuhren aus dem Elsaß nehmen würden. Kösel erschien vor 
dem Großkeller des Klosters und teilte ihm mit, daß er sich weigere zu gehen, mit 
der Begründung, er sei Markgräfischer und habe kein Lehen und keine Güter 
vom Kloster, die Herren zu Rastatt (der badische Regierungssitz) könnten ihn bei 

24 Species facti. 
25 Ebd. 
26 Undatiert. 
27 Species facti. 
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Befolgung des klösterlichen Gebots mit 100 Reichstalern strafen. Als der 
Großkeller ihm Geld anbot und sagte, er wolle ihm gut dafür sein, brachte Kösel 
heraus: 

Er gehe absolute nit fort, so wenig als das stuck holtz im hof, man möge mit ihme 
machen, was man wolle, man möge ihme in den thurn setzen oder nit, er achte es 
nit, er gehe nit fort. 

Auf diese Äußerung hin wurde Kösel noch einmal vorgeladen und verhört. Er 
räumte jetzt ein, es sei ihm von niemandem verboten worden zu gehen, weil aber 
die Bürger vor dem Bürgerhaus gestanden hatten und redeten, sie würden keinen 
Wein aus dem Elsaß holen, hätte er deswegen Feindschaft auf sich gezogen. Er 
habe sich davon abschrecken lassen, man möge es ihm auch nicht übel nehmen, 
er würde dem Kloster von Herzen gern dienen, die Bürger hätten aber gesagt, 
«wan über 6 oder mehr jähr sie derentwegen etwas geben müsten», so werde er die 
Schuld daran haben.28 

Von der Verweigerung wurde übergegangen zur Aktion. Darüber im folgenden 
ausführlich die anschaulichen Berichte des Abtes:29 

Der muthwillen aber solcher meinaydiger bürgeren, leibaigenen, und unterthanen, 
insonderheit der drey rebellen, ware mit allem solchen noch nicht vergnügt, 
sonderen Hanß Jacob Zeller, als dieses jähr burgermeister befahle und gebiethete 
allen bürgeren in Schwartzach, bey ein halben gulden straf, zur frohn, nahm dann 
dieselbe mit sich und befahle, die wohlvermachte häg des gotteshaußes eigentumb-
liche und von vielen jähren hero, in quieta possessione et nullo contradicente, 
eingehabte gärthen und matten nicht allein niederzuhauen und einzureißen, 
sonderen auch noch darzu den grundt und die erdte, so an den häg gelegen, 
aufgraben und in die Straß führen und werfen lassen, worauf sie die ochsen und 
ross darin getrieben und alles schön erwachsene graß abätzen und abfütteren, und 
zu einem gemeinen und offenen weydt, wohin alles viehe, pferdt, ochsen, s. v. 
schwein, gänße etc. seinen freyen eingang haten gemacht. 

Die Klosterherrschaft ließ die Zäune wieder zumachen, aber die Gemeinde hat 
sie durch ihre Roßbuben wiederum niederreißen lassen. Weiterhin hatten die 
Bauern auf Felder, die öd gelegen waren und vom Kloster einem Bürger aus 
Hildmannsfeld (Ortsteil von Schwarzach) gegen Zins verliehen worden waren, 
ihr Vieh getrieben und die frische Saat abweiden lassen.30 

Im Laufe des Jahres wurde weiteren Beschwerden durch Selbsthilfe oder 
Verweigerung abgeholfen. Das Verbot des freien Fischens wurde mißachtet. Der 
Abt berichtet über einen Vorfall vom 12. Juni: 

Und als einstmahls der closter-jäger bey seiner zuruckkunft von der jagt in 
vorbeygehen des bachs vernommen, daß warloffen darin gestellt, hat er selbige aus 

28 18.5.1722. 
29 Species facti. 
30 28.12.1722. 
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den bach genommen und mit sich öffentlich tragend in das closter lieferen wollen, 
als er aber in Schwartzach kommen und bey Frantz Vogels des Bernhardts 
rädlenführers söhn :/ haus vorbey ginge, wurde er gantz unversehen von gedachten 
Vogel auf öffentlicher Straß gewalthätig und mit großer ungestümbe angefallen, 
worzu gleich geloffen Matheß Rheinfried, und entlich mehr und mehr bauren 
zugeloffen, hin- und wieder gestoßen und gerissen, bis er endtlich gantz ermattet 
die warloffen ihnen hat überlaßen müßen. 

Nach einem anderen Bericht des Abts hat die Rempelei Vogels und Rheinfrieds, 
denen die «warloffen» gehörten, mit dem Jäger eine halbe Stunde gedauert, und 
mittlerweile hatten sich etwa 20 Leute eingefunden. Schließlich sagte Vogel zum 
Jäger, wenn er ihnen die Reusen nicht gebe, würden noch genug Leute um sie 
herum sein, «welche alle des willens sein, daß er ihme den wartloff geben solle», 
und wenn sie beide nicht genug seien, würden die anderen helfen. Der Jäger fragte 
nach, ob sie alle der Meinung seien, er solle die Reuse wieder herausgeben, und als 
alle mit Ja antworteten, ließ er sie los.31 

Möglicherweise um dem Abt jede militärische Gewalt zu entziehen, wurden 
sieben Bürger, die seit Jahren Schützendienst getan hatten, weil sie nicht zu den 
Rebellen halten wollten, von ihnen «als schützen cassieri». Der Abt beschreibt 
ihre Aufgabe als unbedeutend, sie hätten nur beim Fest Corporis Christi und bei 
anderen Gelegenheiten mit Ober- und Untergewehr aufwarten müssen. Jeden-
falls setzten die Rebellen andere junge Burschen, «welche sie wohlgewollt», an 
ihre Stelle.32 

Eine Aktion reihte sich an die andere. Im Juli verweigerten die Balzhofener den 
Heuzehnt, wie schon im Jahr zuvor. Alle anderen Dorfschaften entrichteten ihn 
wie bisher, indem sie das zehnte «haufel» auf der Matte stehen ließen; die 
Balzhofener fuhren alles nach Hause. Zell und Oberweier hatten sich zuerst der 
Verweigerung angeschlossen, machten dann aber einen Rückzieher.33 

Die Schwarzacher verweigerten den Rübenzehnt. Der Amtmann des Klosters, 
Wich, ging deshalb am 8. Dezember in das Bürgerhaus, wo gerade eine 
Bürgerversammlung stattfand, und verlangte, sie sollten mit Ja oder Nein 
antworten, ob sie den Rübenzehnt wie die anderen Dorfschaften entrichten 
wollten. 

Da dann etliche gesagt, daß sie solchen entrichten wollen, etliche aber geantwortet, 
sie wollen solchen nit geben, und in specie Hanß Jacob Zeller und Hannß 
Bernhardt Vogel sich vernehmen lassen, wann die burger alle ihrer meinung seyn, so 
wollen sie solchen nit geben. 

Es wurde ihnen vorgehalten, daß der verstorbene Abt Joachim ihnen bei der 
Hanf- und Schmalzehntverleihung jedesmal vorgelesen hatte, daß sie den Zehnt 
von den Rüben schuldig seien; weil es aber so elende Zeiten und das Kloster 

31 105/125, Species facti und 9.12.1722; 71 S Nr. 69, 12.6. 1722. - Wartlof = Fischreuse: Fischer, 
Schwäbisches Wörterbuch, Bd. 6, Sp. 504. 

32 71 S Nr. 69, 26.6.1722; 105/125, Species facti. 
33 71 S Nr. 69, 24.7.1722; 105/125, 11.12.1722 und Species facti. 
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schon ausreichend mit Rüben versehen war, hätte man ihnen den Rübenzehnt 
jeweils erlassen. 

Warüber auch Hannß Bernhardt Vogel gesagt, ja man habe es bey der zehend 
verleyhung also vorgeleßen, es habe aber besagter herr abt Joachim seelig auch 
darbey gemeldet, daß gotteshaus wolle ihnen angeregten ruebenzehenden für dißmahl 
wieder schenken. 

Der Amtmann verließ die Versammlung mit der Aufforderung, wer seinen 
Rübenzehnt zu entrichten gewillt sei, solle ihn in der kommenden Woche ins 
Kloster bringen, dann werde man schon sehen, daß sie nicht einer Meinung 
seien.34 

Ein ständig wiederkehrendes Thema waren die Weinfuhren. Am 9. Dezember 
gab es eine zweite Bürgerversammlung auf dem Rathaus und Wich forderte sie 
auf, kurz und knapp mit Ja oder Nein ihre Bereitwilligkeit zu erklären. 

Warauf dan keiner, wie zuvor, nichts gesagt, als Hans Bernhardt Vogel, der 
schwanenwürth allhier, welcher mit dießen reden, gleich wie das erste mahl auch 
gesagt, sie thun es nicht, ausgebrochen nein, sie wollen es nit thun, warüber die 
übrige ihme auch beygefallen, und ein tumult under ihnen entstanden. 

Nachdem Schwarzach mit den Verweigerungen angefangen hatte, hatten sich 
inzwischen alle anderen Dörfer angeschlossen.35 

Am gleichen Tag verweigerten Bernhard Vogel und vier Anhänger, nämlich 
sein Sohn Franz Vogel, Hans Georg Meyer, Philipp Weber und Hans Georg 
Zeller die Brennholzfron. Am nächsten Tag wies der Schwarzacher Gerichtsbote 
Johannes Seith den Bernhard Vogel zum zweiten Mal an, im Bannwald nicht weit 
von Stollhofen das dort liegende Brennholz abzufahren; «er widerspänstig 
geantwortet, er thue es nicht», genauso die anderen.36 

Auch weigerten sich nun die Tagelöhner, also diejenigen, die Handfronen 
leisteten, dem Kloster in der Fron zwei Klafter Brennholz zu machen, was sie seit 
zehn Jahren ohne Widerspruch getan hatten (also seit Antritt des jetzigen Abts). 
Sie erwirkten über den badischen Amtmann in Stollhofen ein Dekret der 
Hofratskanzlei, das sie unterstützte. Die Verweigerungsfront erfaßte alle Ort-
schaften beider Gerichtsstäbe.37 Der Abt schließt seinen Bericht über die 
Ereignisse des Jahres: 

Ja es werden diese, insbesonderheit zwey auffwickler Hanß Jacob Zeller und 
Bernhardt Vogel, vielmehr geforchten, als ihr praelat und obrigkeit, dann wann 
etwas obrigkeithlich befohlen wirdt, sie zuvor zu ihnen gehen, sich befragen, ob sie 
es thun oder nicht. 

34 71 S Nr. 69; 105/125. 
35 105/125; 71 S Nr. 69. 
36 105/125, 9.12.1722; 71 S Nr. 69, 10.12.1722. 
37 105/125, 11.12. und 28.12.1722. 
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Er traue sich schon gar nicht mehr auf die Straße, weil er Angst um Leib und 
Leben habe.38 

Die Schwarzacher Klosteruntertanen haben in diesem Jahr nach und nach 
durch Widerstandsaktionen und Verweigerungen ihre Beschwerden selbst gere-
gelt. Als erstes hatte die Frage der Abholung des vorjährigen Weins angestanden, 
iiîi Frühjahr wurden die entzogenen Allmenden besetzt und wieder frei gefischt, 
im Juli zur Heuernte wurde der Heuzehnt verweigert, im späten Herbst der 
Rübenzehnt und neuerlich die Weinfuhr, schließlich zu Jahresende die Brenn-
holzfronen. Ganz wie die Jahreszeit die landwirtschaftliche Arbeit regelte, 
entsprechend reihten sich die Konflikte aneinander. 

Der Abt ließ inzwischen, vor allem im Dezember, von seiner Kanzlei 
Schriftstücke über diese Vorgänge anfertigen als Beweismittel gegen die Unterta-
nen. Am 28. Dezember schickte er den oben in langen Auszügen zitierten Bericht 
an die badische Markgräfin als seine «Schutz- und Schirmfrau», wohl um der 
Form zu genügen. Denn gleichzeitig bemühte er sich beim Reichskammergericht 
in Wetzlar um ein Urteil nicht nur gegen die Untertanen, sondern vor allem gegen 
ihre Unterstützung durch Baden.39 

Das neue Frühjahr brachte neue Auseinandersetzungen, wieder um die 
Allmenden. Als das Kloster am 19. April 1723 den Baumgarten umzäunen ließ, 
wurden am folgenden Morgen die Bürger zur Bürgerfron geboten, bei der ein 
Graben in der Gasse ausgehoben und der Weg neu gemacht wurde; um ca. neun 
Uhr unterbrachen sie diese Arbeit, gingen zum Baumgarten hinüber, rissen den 
Zaun ein und fuhren das Zaunholz mit Wagen ab.4 0 

Der Abt lud 24 Beteiligte zum Verhör und legte ihnen einzeln drei Fragen zum 
Baumgarten und zum Weitig (oder Widich) vor, durch die er seinen Besitzan-
spruch bestätigt haben wollte. Keiner der Verhörten gab negative Antworten, 
jedoch waren ihre Äußerungen sehr knapp gehalten. Gleichzeitig geschah aber -
nach dem Bericht des Abts - folgendes:41 

Alß ich nun auf solches vermessenes factum und attentatum inquiriren wollen, ein-
und andere privatim zu examinieren, haben gedachte rebellen die burgergleck 
gelüten und turmatim in das closter sich begeben mit frechen vermelden, es solte 
nicht einer nach dem anderen mehr compariren und vor mihr, ihrer obrigkeit, 
erscheinen, sondern ich sollte sie alle sambtlich vor mir lassen, dann wolten sie 
antwort geben, und weilen dießes aufrührische volck anfanglich sich nicht wolte 
abweißen lassen, getrauete ich mich nicht wohl sicher zu sein, bis ich endlich 
dieselbe dahin gebracht, daß sie sich wider aus dem closter begeben. 

Kurz darauf erging ein Reichskammergerichtsmandat, ausgefertigt am 28. April 
1723, das Baden verbot, die Untertanen weiter aufzuhetzen, und Zeller und seine 
Anhänger zu Gehorsam ermahnte, alle Schuldigkeiten zu leisten. Der Kam-

38 105/125, Species facti. 
39 105/125, 28.12.1722; 71 S Nr. 69, 19.12.1722. 
40 105/125, 14.5. und 10.6. 1723. 
41 Ebd. 
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mergerichtsbote überstellte am 20. Mai der auf dem Rathaus versammelten 
Gemeinde Schwarzach das Mandat. Hans Jakob Zeller aber sagt zu ihm: 

Er nehme es nicht ahn, dan sie hätten keinen brocess mit dem herrn braelaten und 
gotteshaus, sie geben was sie schultig zu thun wehrn, übrigens verlangen sie ferner 
nichts, als ihre vorige gerechtigkeit, undt ihre genädigste herrschaft möchte es 
ausmachen, worauf er ahn zu ruffen ahnfing, ob sie nicht alle so zufrieden wehren 
mit der antworth, worauf einhellig und sambtlich geruffen wurde, ja. 

Der Gerichtsbote setzt seinen Bericht fort: er hätte Zeller zum zweiten Mal 
aufgefordert, das Mandat anzunehmen, wenn sie im Recht wären, könnten sie 
ihre Beweisschrift einreichen, dann würde ihnen auch Recht widerfahren. Zeller 
gab zum zweiten Mal zur Antwort, «neyn, er nehme es nicht ahn», worauf der 
Bote sagte, er müsse sein Amt verrichten, das Mandat auf den Tisch legte und 
ging. Zeller ließ es auf dem Tisch liegen : «Gab er nochmahls zu verstehen, es lege 
ihm guth» - und verließ mit den anderen den Raum.4 2 

Mit diesem Urteil in Händen versuchte nun der Abt, seine Herrschaft 
wiederherzustellen. Er untersagte dem badischen Amtmann Fabert schriftlich, 
die Untertanen weiter zu Sessionen zu rufen. Am 25. Mai beorderte er die Bürger 
des Stabs Vimbuch in das Bürgerhaus in Moos und am 26. Mai die des 
Schwarzacher Stabs auf das Rathaus in Schwarzach, ließ ihnen jeweils das 
Kammergerichtsurteil verlesen und sie fragen, ob sie etwas einzuwenden hätten. 
Die Vimbucher, heißt es, hätten nichts vorgebracht, nur einer, daß sie den 
Heuzehnt gerne in Geld bezahlen würden. Bei den Schwarzachern «hat keiner 
nichts gesagt, sondern cum silentio abgetretten undt von einander gegangen». 
Die Klosterherrschaft verkündete auf diesen Versammlungen folgende Verbote, 
bei Androhung einer Strafe von «12 mark löthigen goldes, so gegen 3000 fl»: 1. 
Die Markgräfin oder ihre Beamten hätten dem Prälaten oder den Untertanen 
nichts mehr zu gebieten, so auch «der anmaaßliche, ohne seinen consens gesetzte 
staabhalter Zeller» niemandem mehr etwas befehlen dürfe; 2. dürfte die Gemein-
de nicht mehr ungefragt die Gemeindeglocken läuten; 3. dürfte keiner mehr in 
Rastatt klagen, sondern solle sich an den Abt wenden; 4. dürfte niemand mehr 
einen Befehl vom badischen Amtmann Fabert annehmen.43 

Nach dieser Versammlung trafen sich die Anführer der Bauern abends bei 
Zellers Schwager und berieten bis spät in die Nacht: «dahero sie dann allerhandt 
conventícula und Zusammenkünften bey gedachten rödlesfüehrer gesucht und 
gehabt.» Zeller und Vogel gingen nach Rastatt und überbrachten der Regierung 
eine Supplikation betreffend der Verbote, die sie als nicht angemessene Ausle-
gung des Reichskammergerichtsmandats ansahen.44 Wirklich erließ Baden ein 
Strafmandat gegen den Abt, die badische landesfürstliche Obrigkeit zu respektie-
ren und die Untertanen nicht mehr zu bedrohen. Dieses Mandat wurde von 

42 71 S Nr.69 und 71 S Nr. 66, 28.4.1723; 105/125, 10.6.1723. 
43 105/125, 25. und 26.5.1723; 71 S Nr. 65, 5.6.1723. 
44 105/125, 30.5. und 10.6.1723. 
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Fabert am 8. Juni auf dem Rathaus von Schwarzach der Gemeinde verlesen, 
nachdem Zeller sie durch dreimaliges Glockenziehen zusammengerufen hatte. 
Die Patres Geyger und Stehling protestierten umsonst. Dadurch, klagte der Abt, 
seien die Untertanen in ihrem vorigen Ungehorsam und Aufruhr wieder bestärkt 
worden.45 

Tatsächlich schritten die Bauern noch einmal zur Aktion, knüpften an die 
Allmendbesetzung vom April, vor Erlaß des Kammergerichtsmandats, an. Als 
die Schwarzacher, Grefferer und Mooser am 15. Juni im Gemeindewald fronten, 
zündeten sie den Hag des «Keiffen Werth» an, rissen dann den Hag um die 
«Warmersbrucher Hof Matten» nieder und trieben ihre Viehherden darauf. Zwei 
Tage später schütteten sie den Graben um die Warmersbrucher-Hof-Matten, den 
das Kloster schon einmal hatte ausheben lassen, wieder zu.46 

Die Bauern hatten in diesem Jahr genau wie im vorigen durch die eigene Tat für 
die Durchsetzung ihrer Ansprüche gesorgt. Sie öffneten die Allmenden, die die 
Klosterherrschaft immer wieder für sich zumachte. Da alle anderen Streitpunkte 
durch Verweigerung erledigt wurden, waren die Allmendstücke die konkreten 
Streitobjekte. Solange der Abt keine Machtmittel hatte, gegen die Verweigerun-
gen vorzugehen, blieben allein die Allmenden, an denen sich die Auseinanderset-
zungen immer wieder entzünden konnten. 

Die Widerstandsbewegung steigerte sich gegenüber dem Bisherigen, als die 
Bauern die Einzelverhöre nicht mehr zulassen wollten und in das Kloster 
eindrangen. Das Reichskammergerichtsurteil wirkte jedoch ernüchternd. Auch 
wenn ihr Sprecher Hans Jakob Zeller Standfestigkeit bewies, und sie so mitriß, 
scheint auf den vom Abt einberufenen Versammlungen doch eine gedrückte 
Stimmung geherrscht zu haben. Die langen Beratungen der Bauernführer an 
jenem Abend sind ein weiteres Anzeichen, daß man die Niederlage spürte. Die 
von Zeller schon gegenüber dem Gerichtsboten zum Ausdruck gebrachte 
Anlehnung an Baden führte aber zum Erfolg. Das badische Pönalmandat 
brachte wieder genügend Auftrieb, und die Allmendbesetzungen vom Frühjahr 
wurden fortgeführt. 

Die Angelegenheit kam jetzt wieder vor das Reichskammergericht. Der Abt 
wandte sich wegen des badischen Strafmandats an Wetzlar, vor allem aber 
bemühten sich Baden und die Bauern um die Revision des Urteils. Baden 
protestierte am 10. Juni in Wetzlar, am 11. Juni unterzeichneten 55 Bürger der 
Gemeinde Schwarzach eine Generalvollmacht für Rechtsanwalt Johann Hein-
rich Flender (resp. im Falle seines Todes Johann Adam Brandt) zur Vertretung 
am Reichskammergericht. Zu oberst unterschrieben die drei Anführer, und jeder 
setzte sein Siegel daneben: auf dem Siegel Burckhardts ist eine Brezel zu sehen (er 
war Bäcker), auf dem Vogels ein Schwan (er war der Schwanenwirt).471714 gab 
es in Schwarzach 73 Bürger, d. h. drei Viertel der Gemeinde standen im Juni 1723 

45 105/125, 7.6. und 10.6.1723; 71 S Nr. 65, 5.6. und 8.6.1723. 
46 71 S Nr. 65, 22.6.1723. 
47 71 S Nr. 69; das Siegel Zellers ist nicht zu erkennen. Badischer Protest: 105/125. 
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zur Rebellion.48 Rechtsanwalt Flender wandte sich anschließend an den Kam-
merrichter und bat um Kassierung des Urteils.49 

Das zweite Reichskammergerichtsmandat wurde am 21. Juni 1723 erlassen. Es 
wies Baden an, das Pönalmandat vom 5. Juni aufzuheben und die Entscheidung 
im anhängigen Immediatprozeß ruhig abzuwarten; die Untertanen Kloster 
Schwarzachs aber seien von Ungebührlichkeiten ab- und zu Gehorsam anzuhal-
ten.50 

Nun beruhigte sich der Konflikt insofern, als die Streitigkeiten vornehmlich in 
weiteren Schriften an das Reichskammergericht ausgetragen wurden. Die 
Bauern baten Baden-Baden, für sie noch einmal in Wetzlar zu intervenieren. Sie 
selbst reichten dort durch Rechtsanwalt Flender eine Prozeßschrift ein, mit der 
sie Widerspruch gegen das ergangene Urteil einlegten. In der Schrift vom 
1. September wird dem Abt vorgeworfen, sich der badischen Botmäßigkeit 
entziehen zu wollen, entgegen den landesherrlichen Regalien Steuern eingezogen, 
aus der Bürgerlade Blätter ausgeschnitten, die Untertanen mit starken Fronen 
belegt, Weide und Wasser abgenommen zu haben. Schließlich wird ihm angela-
stet: 

Allermaßen dann derselbe diejenige, welche bey dem hochfürstlichen haus 
Baaden, als ihrem landesfürsten, wieder sothane praelatische ungerechte procedu-
ren hülf und justiz gesuchet, nicht allein mit schweren gelt- und thurnstraffen 
beladen, sondern auch einige mit selbst eigener handtanlegung niedergeworfen 
und mit seinen füßen zu boden getretten, wie solches notorium ist. 

Der Kammerrichter wird gebeten, das durch den Abt frivol erschlichene Mandat 
wieder zu kassieren.51 

Der Vorwurf gegen den Abt, persönlich handgreiflich geworden zu sein, wog 
natürlich schwer. Er ließ zwei Schriften aufsetzen, um die Anklagen zu widerle-
gen. In der einen werden die Untertanen aufgefordert, zu folgenden zwei Fragen 
Stellung zu nehmen: 

1 ,mo Ob hochgedachter unser gnädiger Herr, einige burger und underthanen 
mit selbst aigener handtanlegung nidergeworfen und mit seinen füeßen zu 
boden getretten habe. 

2.do Ob er denen underthanen jemahlen bey verlust haab undt guts, bey 
köpfen undt hencken und andere hohen straff verbotten, daß keiner aus 
ihnen sich künftig gelüsten lassen solle, bey dem fürstlichen haus Baaden 
klag zue führen. 

Er bekommt dafür aus allen neun Dörfern jeweils zwischen drei und sechs in 
seinem Sinne positive Unterschriften, insgesamt 41; die Hälfte stammt von 

48 Vgl. 105/121. 
49 71 S Nr. 69, 23.6.1723. 
50 71 S Nr. 65. 
51 71 S Nr. 66. 
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Amtsträgern wie Schultheißen, Stabhaltern, Bürgermeistern und Gerichtsleuten. 
In der zweiten Schrift wird versichert, daß alle äbtischen Leibeigenen und die 
markgräfischen, die Lehen vom Kloster haben, wie schon ihre Vorfahren, 
gewöhnliche ungemessene Fronen immer geleistet hätten. Dies unterzeichnen 
fünf Personen, ein Stabhalter, zwei Schultheißen und zwei Gerichtsboten. - Als 
Stabhalter zu Schwarzach unterschreibt ein Hans Jörg Getz, den der Abt 
offenbar als Alternative zu Zeller gesetzt hat; er tritt aber ansonsten nie in 
Erscheinung.52 

Es existiert eine Denkschrift des Abtes, «Reflexionen» zu dem von den 
Untertanen in Wetzlar eingereichten Protokoll. Darin mutmaßt er, daß die 
Untertanen, wenn sie erreichen wollten, der Hoheit der Markgräfin als Landes-
herrin unterstellt zu werden, bald auch da Beschwerden haben werden. Denn die 
Markgräfin würde ihre Untertanen mit allerhand Geldauflagen beladen: vor 
zwei oder drei Jahren habe sie Reisegelder von den markgräfischen Untertanen 
begehrt; als voriges Jahr die «Orleanzin» nach Paris gereist sei, habe sie auf 
Exekutionsdrohung 500 fl verlangt und an Salzgeld 495 fl; dann habe sie für alle 
Kamine und Rauchfange von den Schwarzachischen Untertanen eine Summe 
Geld haben wollen ; er, der Abt, habe die Untertanen durch sein Eingreifen vor 
der Exekution bewahrt - und jetzt der Dank.5 3 

Die Ruhe seit dem zweiten Reichskammergerichtsmandat wird in der Aktenla-
ge deutlich. Selbst die Bauernführer waren, wie es scheint, stark verunsichert. 
Jedenfalls berichtet der Kuchelmeister am 22. September von einem ihm selbst 
merkwürdig erscheinenden Vorfall. Er hat, weil der Abt bettlägerig war, Zeller, 
Vogel und Wilhelm Kessel empfangen, die fragten, 

ob sie die Schriften / : so das ahn sie ergangene mandatum ware :/ nicht dörften zu 
Rastatt wider abhohlen, als die nichts suchten, als sich mit dem gnädigen Herren zu 
reaccomodiren. 

Der Kuchelmeister antwortete ihnen, wenn sie sich darauf verstehen wollten, was 
ihre Pflicht wäre, könnten sie das tun. Sie seien aber deswegen nie mehr zu ihm 
gekommen.54 

Dennoch war die Haltung der Bauern, wenn auch nicht ungebrochen 
zuversichtlich, so doch fest. Am 2. November 1723 teilte Klosteramtmann Wich 
mit, daß er die Schultheißen und Stabhalter wiederum aufgefordert hatte, den 
Wein aus dem Elsaß zu holen. Sie wären erst nach Hause gegangen, um sich mit 
ihren Gemeinden zu beraten, dann in großer Vertretung wiedergekommen und 
hätten erklärt: sie wollten den Wein nicht holen, wollten den Ausgang des 
Prozesses abwarten und, wenn sie verlieren, den Fuhrlohn nachträglich zahlen. 
Ansonsten wären sie durchaus zur Ableistung der schuldigen Fronen bereit. -

52 Ebd., 20.9.1723. 
53 105/125, Reflexionen. 
54 Ebd. 
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Von Vimbuch hätten übrigens nicht alle kommen können, «weilen die andere in 
kalckführen begriffen geweßen».55 

Der Baufronenstreit 

Am 12. April 1724 schloß Kloster Schwarzach mit Baumeister Peter Thumb aus 
dem Bregenzer Wald einen Vertrag über die Errichtung eines neuen Klosterge-
bäudes. Einleitend wird die Formel gebraucht, Abt und Konvent hätten sich 
entschlossen, «sowohl wegen ohnumbgänglicher nothdurft, als forderist zue 
mehrerer fortpflantzung der ehre und dienst gottes» ein neues Kloster und andere 
nötige Gebäude errichten zu lassen.56 

Vertragsgemäß in zwölf Jahren entstand bis 1736 eine großangelegte, schloß-
artige Klosteranlage. Sie umfaßte drei Gebäudegruppen. Die erste bildete ein 
monumentaler, dreistöckiger Klausurkomplex an der Südseite der alten Abtei-
kirche. Die zweite bestand aus Schulen, Mühlen, Brauerei und Verwaltungsge-
bäuden, um einen weiten Hof gelagert, in den ein prächtiges Tor hineinführte. 
Die dritte Gruppe war der Vorbezirk mit Apotheke, Spital, Amtshaus, Forstver-
waltung und alten Zehntscheuern, Gärten und Anlagen, Friedhöfen, Kirchen 
und Kapellen.57 

Mit den beiden für die Bauern negativen Urteilen von 1723 war der Konflikt in 
ein ruhigeres Fahrwasser gekommen. Nun brach er prompt wieder auf. Es liegt 
eine Anweisung der badischen Regierung an ihren Stollhofener Amtmann vom 
18. Mai 1724 vor, in der es heißt: 

Dem ambtmann zu Stollhofen N. Faber ist vorhin bewust, welchermassen die 
abtische leibaigene des closters Schwarzach craft des Orttenauischen Vertrags de 
anno 1525 mehr nicht, dan vier tag im jähr zu frohnen schuldig seyen, gleich dan 
auch eben diese leibaigene besag bey von alten unterthanen eingezogenen 
zeugnüssen vor diesem zu abstattung mehrer frohnden nicht angehalten worden. 

Nachdem sich der Prälat in seinen Fronforderungen einige Zeit moderat gezeigt 
habe, «kurtzlich aber die unterthanen zu ungewöhnlichen frohnden anzuhalten 
sich unterstehen solle», erhielt Fabert den Auftrag, die Sache am nächsten 
Amtstag zu untersuchen und den Stabhalter Zeller und andere Untertanen zu 
vernehmen. Sollte der Amtmann die Beschwerden für erheblich halten, so solle 
er den Prälaten anweisen, diese gemäß dem Vertrag und dem alten Herkommen 
abzustellen.58 

55 Ebd. 
56 67/1335, fol. 20. Ediert in: Hans-Martin Gubler, Der Vorarlberger Barockbaumeister Peter 

Thumb 1681-1766, Sigmaringen 1972, S. 188-190. 
57 Harbrecht, Die Reichsabtei Schwarzach, S. 52. 
58 105/127, auch im folgenden. 
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Mit dem Beginn des Klosterbaues war es demzufolge zu einer spürbaren 
Steigerung der Fron gekommen. Der Anweisung an Fabert geht offenbar ein 
entsprechendes Vorstelligwerden der Schwarzacher Untertanen in Rastatt vor-
aus. Die Rede von Zeugnissen alter Leute deutet darauf hin, aber auch der 
Verweis auf den Ortenauer Vertrag von 1525, wie das folgende bestätigt. 

Denn die Rastatter Regierung ließ anscheinend erst nach dem Text dieses 
Vertrages fahnden. Es gibt ein Schreiben vom 12. Juli 1724 aus Waldsteg, in dem 
der Schreiber berichtet, ihm sei befohlen worden, einen 1525 von Markgraf 
Philipp contra den Prälaten zu Schwarzach «pto. operarum außgewirkten 
freyheitsbrief», den er im hochfürstlichen Archiv unter den Schwarzacher Akten 
finden würde, zu übersenden. Der findet sich nicht. Er konnte sich aber erinnern, 
von dem Vertrag zwischen dem Markgrafen und empörter Bauernschaft «deßen 
copiam zu Schwartzach gesehen, jetzo auch beym schulheißen allhier gefunden» 
zu haben, und er hat davon eine Abschrift anfertigen lassen. Die Bauern hatten 
den Vertrag von 1525 also sorgfältig in ihrer Bürgerlade aufbewahrt und nun 
hervorgeholt. 

Die Vernehmung der Untertanen durch Fabert fand am 7. Juni auf dem 
Rathaus Schwarzach statt. Erschienen waren 77 Untertanen, davon 36 aus 
Schwarzach, 15 aus Greffern, 13 aus Ulm und weitere 13 aus vier Orten des 
äußeren Stabs; Moos und Vimbuch waren nicht vertreten. Alle diese Bürger, 
wird erklärt, beschweren sich wegen der «sehr harten ihnen aufbürdenden 
frohndiensten». Die letzten drei Prälaten hätten ihnen selbst mehrmals gesagt, 
daß sie nur vier Tage im Jahr Hand- oder Fuhrfronen schuldig seien, und zwar 
nicht außerhalb der beiden Stäbe. Das Kloster habe für weitere Arbeiten immer 
vier, fünf, sechs, bis zu acht Tagelöhner beschäftigt. Vier alte Bürger werden 
aufgeführt, die dies bestätigten, und es wird betont, noch 20 und mehr Leute 
könnten zusätzlich benannt werden. Wortreich wird geschildert, was man 
heutzutage alles fronen müsse, und werden Beispiele von besonders betroffenen 
Mitbürgern erzählt. Die Bürger bitten um nachdrückliche Hilfe, «umb hierinfals 
in ruhe zu kommen, auch daß der Orttenawische vertrag und die alte Observanz 
möchte manutenirt und gehalten» werden.59 

Schließlich sind sie empört, 

daß man von seithen des closters sich herausgelassen haben solle, wolle niemand 
von disseithigen bürgeren einen creutzer verdienen lassen, wolten lieber frembde 
darzu brauchen, mit der expression, wollen lieber leuth aus der Türkey kommen 
lassen. 

Es handelt sich hier allem Anschein nach um ein Gerücht. Der Steinbrenner des 
Klosters hat es in die Welt gesetzt. Die Tatsache aber, daß solche Gerüchte über 
vermeintliche Äußerungen der Klosterherrschaft aufkamen, zeigt an, welche 
Stimmung unter den Schwarzacher Bauern herrschte. Man war verbittert, daß 
Arbeit, die früher in Taglohn bezahlt wurde, nun umsonst geleistet werden 

59 Siehe Anhang Nr. 3. 
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